




















Hinblick auf die zeitlichen und technischen Ausführungen zulässt, fließt das Beratungsergebnisdes Beirats in die Planung der Konzessionärin ein. 7Die Konzessionärin wird im Rahmen ihrerPräsentation eine aktualisierte Übersicht zu den Netznutzungsmengen, der Zahl derHausanschlüsse, den Leitungslängen, der Zahl der Stationen sowie der Altersstruktur desGasversorgungsnetzes gemäß Anlage 2 vorstellen und gemeinsam mit den Vertretern derGemeinde beraten.

(3) 1Anstelle der Einrichtung eines Beirats nach Abs. 2 wird auf Wunsch der Gemeinde dieKonzessionärin im Gemeinderat die in der Anlage 1 näher dargestellten Informationen einmalim Jahr präsentieren und gemeinsam mit den Vertretern des Gemeinderats beraten.2Die entsprechende Einladung der Gemeinde erfolgt schriftlich und muss der Konzessionärin
' 

rechtzeitig mindestens 2 Monate vor der Gemeinderatssitzung zugehen. 3Die Konzessionärinwird im Rahmen ihrer Präsentation eine aktualisierte Übersicht zu den Netznutzungsmengen,der Zahl der Hausanschlüsse, den Leitungslängen, der Zahl der Stationen sowie derAltersstruktur des Gasversorgungsnetzes gemäß Anlage 2 vorstellen und gemeinsam mit denVertretern des Gemeinderats beraten.

(4) Die Gemeinde wird die Konzessionärin frühzeitig und fortlaufend bei der Erstellung derkommunalen Wärmeplanung beteiligen. Die Konzessionärin wird bei der Erstellung derkommunalen Wärmeplanung mitwirken. Bei der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanungwerden beide Vertragspartner vertrauensvoll zusammenarbeiten.

§9

Vertragsdauer 

(1) Dieser Vertrag beginnt am ............. und endet am ............... (20 Jahre).
(2) Die Gemeinde hat das Recht, zum Ablauf einer Laufzeit von zehn Jahren unter Einhaltung einerFrist von mindestens 36 Monaten schriftlich zum Jahresende zu kündigen.
(3) Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
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